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§ 118 SchFG Internationales
Zertifikat für das Führen von

Sportfahrzeugen
 SchFG - Schifffahrtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.01.2022

(1) Österreichischen Staatsangehörigen oder Personen mit ordentlichem Wohnsitz im Inland, die über ein im Inland

ausgestelltes Befähigungszeugnis für Führerinnen und Führer von Fahrzeugen verfügen, ist über Antrag von der

Behörde, die dieses Zeugnis ausgestellt oder anerkannt hat, ein dem Berechtigungsumfang entsprechendes

Internationales Zerti kat für die selbstständige Führung von Sportfahrzeugen auszustellen; dieses Zerti kat gilt nicht

als Befähigungsausweis für die im § 1 genannten Gewässer.

(2) Durch Verordnung sind Art, Form und Inhalt des Internationalen Zerti kates gemäß Abs. 1 festzulegen; dabei sind

die von internationalen Organisationen gescha enen Richtlinien für die Ausstellung internationaler

Befähigungsausweise zu berücksichtigen.
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